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Stellungnahme der Studienkommission fur Alte Geschichte und Altertumskunde an der 
UriiversitätSalzburg zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Studien an, Universitäten (Uni 

StG), verabschiedet in der Sitzung vom 7. November 1995. 
. 

Vorbemerkung 

Die Studienkommission fur Alte Geschichte und Altertumskunde geht von der Tatsache aus, 
daß das Altertum die- Grundlage der europäischen Kultur ist und daß die Suche nach einer 
gemeinsamen geistigen Basis der einer Vereinigung zustrebenden europäischen Nationen in 

. letzter Instanz stets auf das antike Erbe zurückfuhrt. Weiters besteht schon längst kein Zweitel 
. mehr darüber, daß die lebensbedrohenden Probleme de� nächsten Zukunft nicht auf der Ebene 

der Technik, sondern im Bereich des Geistes zu löspn sind; um so befremdlicher, daß. ein 
Gesetzesentwurt, überde!1nian autg�fordert wird nachzudenken, von der Tendenz geprägtist, 
ausgerechnet' die Bedingungen fur die geisteswissenschaftlichen Studiert zu verschlechtern. 

SteUungnahme zu Kernbestimmungen des Entwurfs 

1) "Verwendongsprofil" (§4 und S .. 17ff.): 
Die Erstellung eines VerWendungsprofils, wie es z. B. fur Studierende technischer; 
betriebswirtschaftlicher oder auch rechtswissenschaftlicher Studienrichtungen möglich sein 
mag, ist fuf Absolventen der Alten Geschichte und Altertumskunde nicht machbar, weil diese 
Fachkräfte die verschiedensten Positionen im weitesten Bereich von Kultur und Bildung 
einnehmen. 

2) "Kombinationspflicht" (Erläuterungen S; 73f) 
Die bis jetzt bestehende Pflicht, das Hauptfach mit einern Nebenfach zu kombinieren, 
verbessert nicht nur die Berufsvorbildung, sondern entspricht auch der in allen bishe1igen 
Reformkonzepten enthaltenen Forderung nach Interdisziplinarität. Der Wegfall der 
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Kombin�tiqnspt1iCht würd� die Vielseitigkeit j.lnd di� Weite des g�lstlgen Horizonts
beeitlträchtig�n .(Stichwort�,Fachidiot") und Wider�pricht dem internationalen Stanqard nich� 
nur in EurQpa, sondern auch in. Amerika, wo neben einem "majorsubject" ein "minor subject" 
übli<.!hist. FäCit: Österrejchi$�he Absolventen Würden benachteiligt. 

. 
. . . 

3) �,Stö�ie .. daue .. der J)ipI6m��lldien« (Anlage lStT.) 
,a) ßinebesChränkuns Acr StJldiendauer geisteswissenschaftlicher Disziplinen auf 6 Semester 
ist realitätsfem. Was di'e Studienricptung Alte Geschichte urid A1�rtums�de betriffi, hätte 
ein Stu�ierehder" der während des -ersten und zweiten Studiensernesters �lie Ketintnü� d� 
Griednscheri t(J' erWeItert und das {Unfte und sechste S�ritestet hauptsäc'hli�h �r di� Abfassung 
seiner Diplomarbcit zu verwenden hat, nur ZWei Setn�ter futdi� l.mbesclJr�e Aneigung des 
Fachwissehszur VertU�ng- �ine groteske VprsteU1;lng ! . 

. 

b) Eine Studjen�uer von 6 Semestern rur ein DiplortistUdium wäre außerhalbOsteqeichs 
nirgends möglich; eine dara�s r�stiltiererlder ostetreic;hischer Mägistergrad hätte k�ne C�e 
auf in'terna!iQ'IlIUe Anerkenilung. 

4) (Anlage 1 S. �) 
An ,det in der StuQienl:>erec;htigungsv�rordnung geforderten Kenntni� der gri�chischen Sprache 

als Vorbedingung eines Studiums der Altert Geschichte und Altert\lmskuqde muß festgehaitel'l. 
werde�. weil es nicht sein kä,nn, daß die Sfudierenden: (und damit auch die späte�n 
UniversitätsJehrer) die Gru®1agen ihres F;tchesnicht mehr versteh�. 

5} "Betre�un:g ,von Dipio�arb�it�n durcb Nic�tbabiii,t�erte44 (§63/l �l1d Abs�nitt C Sp 
63) 
Die im 'Entwutf vorgesehene Bett�uung von. J)ipolmatbeiten durch "Umversitätsassistehten mit 
Doktorat und mindestens zwei Dienstjahren'\ die in dl�m Stadi�t1) i�res Werdeganges weder 
wissehschaftJjch noch beruflich verankert sind, ist njchtitn Sinne (les Fortschrittes der 
Wissem�cbaft und auch nicht im .Interess� der Sfu(;Üerenden;, die im' Falle .des AtKsscheidens 
eines- solchen �treuers ·mit ihter Diplomarb,cit alleingelassen w�n; $ond�rbar erscheint, d&ß 
diesem. Pd"$ÖIlenkreis zWar Wgemutet wird mplo�eiten betreuen Und begutachten, jedoch 
keitle Diplomprufung abhalten Zll können ( § 53/2 versus § p313), 

6) "Benonmg$sktlla'" (§4S u�d T�I es. 44) 
Die dreistut1ge Notenskala würde osterteiclUschen Studieren<ien an allen auslä:ndischen 
Universitäten Nachteile brlrtgen, weil di�e ein�n exaicten Leistungnachw.eis verlangen und eine 
ungenaue dreisttitjge Bewleilung nicht akzeptieren. 

" 

(In § 11/1,8.wird den Studierenden das Recht zugest�den, akademische Grade zu verleih�; 
es erhebt sich die Frage, ob dieses Recht d�r Studierendem wirklich ern�gemeint ist oder 'nvr 
darauftu�ckgeht,daß der "Gesetzgeber" der deutscben Sprache nicht ganz lnächtig i$t.) 
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Die Studien�ommissionfu·r Alte Ge�chichte unq Altertumskunde an der Universität Salzburg 
stellt einstimmig fest, daß .die entscheidenden Bestin'lIT\ungen des GesetzesentWl,lrfs UniSiG 
keinerlei positive Gesichtspunkte �hthalten, und daß' im Falle seiner Vetabscmequng den 
Studierenden�e Möglichkeit g�nommen wird, ein Studium der Alten Geschichte und 
NtertumskQnge gemäß den Anforderungen des Faches und dem internatiömden Standard 
entsprechend zu absolvieren. Es- wird nachdrücklich zur Kenntnis gebracht; . daß sich kein 
Fachvertreter ip. der Lage �ieht, seine Verantwortung fur die. Studierenden und fur den 
Förtschritt der Wissenschaft mit der VoUzi�hung dieses Gesetzes zu vereinbaren. 

(Univ. Doz. Dr. Norbert Heger) 
15.11.1995 

Der Vorsitzende-der Sfudienkommission 
, . ,  -' , ' . .  
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